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A. Aktuelle GMS-Nachrichten 

Hinschied von Alfred A. Häsler 

 

Im April erreichte uns 
die Nachricht vom Tod 
unseres Gründungs-
mitgliedes Alfred A. 
Häsler. Die GMS teilt 
die Trauer seiner 
Angehörigen, Freunde 
und Bekannten. Der 
Journalist und Publizist 
Alfred A. Häsler setzte 
sich als einer der 
Ersten kritisch ins- 

besondere mit der Schweizer Flüchtlingspolitik 
auseinander. Sein bekanntestes, kürzlich neu 
aufgelegtes Werk „Das Boot ist voll“*) und seine 
Feststellung der „Humanität im Gegenwind“ 
haben auch heute ihre Aktualität. Wir danken ihm 
über das Grab hinaus für seinen grossen Einsatz 
auf allen Gebieten zugunsten der Schwächsten, 
trotz aller Widerstände, denen  
er begegnete. Er wird weiterhin für die Arbeit 
unserer Gesellschaft Vorbild sein. 

*) Die Schweiz und die Flüchtlinge 1933–1945,  
Nachwort von Friederich Dürrenmatt, Diogenes 2008, 
mit einem Vorwort von Roger de Weck. 

Sigi Feigel-Gastprofessur 
Die Sigi Feigel-Gastprofessur für Jüdische 
Studien an der Theologischen Fakultät der 
Universität Zürich wird im Frühjahr 2010 zum 
ersten Mal besetzt. Die Vorbereitungskom-
mission, in der Ehrenpräsident Werner Kramer 
die GMS und Präsident Ronnie Bernheim die 
GRA als beratende Mitglieder vertreten, hat ihren 
Dreiervorschlag zu Handel der Instanzen der 
Universität verabschiedet.  
 

 
 

 

B. Schwerpunkte 2009 

Standplätze für Fahrende 

Die GMS möchte hier Unterstützung bieten  
durch sachliche Informationen sowie durch Hilfe-
stellung in konkreten Fällen. Wenn solche 
bekannt werden, bittet die GMS um Meldung. Wir 
unterstützen auch gerne Initiativen der Rad-
genossenschaft der Landstrasse oder Dritter. 

 Näheres dazu auf unserer GMS Website  
www.gms-minderheiten.ch unter "Projekte". 

Zusammenarbeit mit der neuen 
Schweizerischen Beobachtungsstelle  
für Asyl- und Ausländerrecht SBAA 

An der diesjährigen GMS Mitgliederversammlung 
vom 23.03.2009 war Frau a.Nationalrätin Dr. 
Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Präsidentin der 
Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- 
und Ausländerrecht, Hauptreferentin und be-
richtete über Ziele, Einsatz und Arbeit der SBAA. 

Die Schweizerische und die drei regionalen 
Beobachtungsstellen zeigen auf, welche 
Auswirkungen das verschärfte Asyl- und 
Ausländergesetz auf die alltägliche Lebens-
situation der betroffenen Menschen haben.  
Sie sammelt gesamtschweizerisch konkrete, 
auf Tatsachen beruhende Informationen und 
dokumentiert systematisch Einzelfälle, z.B. zu 
Themen wie Nothilfe, Härtefälle, Kinderrechte, 
Krankenversicherungsschutz oder Zwangs-
massnahmen. Sie stellt ihre Erkenntnisse der 
Öffentlichkeit, den Medien, Politikerinnen und 
Politikern zur Verfügung und sensibilisiert die 
Asyl- und Ausländerbehörden in den Kantonen 
und auf nationaler Ebene. Diese Arbeit ist von 
grosser Bedeutung für die Wahrung der 
Grundrechte unserer Bundesverfassung und 
der internationalen Menschenrechts-
konventionen.                                                 ./2 
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Die GMS will mit der SBAA zusammenarbeiten 
und in Fällen, die einen Einsatz oder eine 
Intervention der GMS bei Behörden oder in der 
Öffentlichkeit erfordern, aktiv werden . 

 Siehe auch den diesem Newsletter 
beiliegenden Prospekt der SBAA.  
Besten Dank für jegliche Unterstützung! 

Ängste vor und von Fremden abbauen 

Diese Thematik soll den Hauptschwerpunkt 
unserer Arbeit 2009/10 bilden. Die Volksinitiative 
gegen den Bau von Minaretten und vor allem die 
sich dazu ankündigende Kampagne werden dem 
Thema neue Aktualität verleihen.  

Die GMS bereitet eine Tagung vor am 21. 
Januar 2010 an der Paulus Akademie Zürich. 
Sie wird sich in einem Rückblick mit der „Über-
fremdungsangst“, in einer Analyse mit der 
Abstimmungskampagne zur Minarettverbots-
initiative und ihren Auswirkungen sowie mit  
dem Umgang mit der religiösen Vielfalt heute 
allgemein befassen.  

Die GMS wird überdies zusammen mit anderen 
Organisationen für die Wahrung der Religions-
freiheit und gegen Ausgrenzungen und Diskrimi-
nierungen unserer muslimischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger eintreten. 

So unterstützt sie eine Aktion von NCBI Schweiz 
(National Coalition Building Institute), die mittels 
möglichst vielen Begegnungsveranstaltungen 
von Juni 2009 bis Juni 2010 Vorurteilen gegen-
über Musliminnen und Muslimen vorbeugen will.  

 Diesem Newsletter liegt der Flyer von NCBI 
dazu bei, verbunden mit der Aufforderung an 
Mitglieder und Sympathisanten, von diesem 
Angebot Gebrauch zu machen und dafür zu 
werben. 

NCBI schreibt in einem Pressetext dazu: Die 
Erfahrungen nach vielen solchen Veranstaltun-
gen zeigen, dass eine reine „Wissensvermittlung“ 
durch ein öffentlich aufgeheiztes Klima erschwert 
wird. Es braucht einen sicheren Rahmen, um 
eine offene, menschliche Begegnung zu fördern. 
Das Ziel dieser Veranstaltungen ist es deshalb, 
dass nichtmuslimische Leute muslimische 
Mitmenschen kennen lernen, ihnen Fragen 
stellen und begegnen können. Dafür ist es 
wichtig, die Hindernisse einer Begegnung zu 
thematisieren: Vorurteile, feindliche Einstellun-
gen, Fehlinformationen. Gemeinsam wird geübt, 
wirksam auf Feindseligkeiten zu reagieren, und 
weitere Strategien zu Förderung der Verständi-
gung werden entwickelt." 

 

 

C. Beobachtungsfelder 

Bundesgerichtsurteil zum Dispens  
vom Schwimmunterricht aus religiösen 
Gründen 

Die Begründung dieses neuen Bundesgerichts-
urteils vom 24. Oktober 2008 (BGE 135 I 79) liegt 
nun vor. Der ganze Wortlaut ist für Interessierte 
zu finden im Internet unter: 
http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-
inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-
recht-leitentscheide1954.htm).  

Das Urteil löste vor allem wegen der immer 
vereinfachenden Medienberichterstattung zu 
Recht Diskussionen aus. Es gilt jedoch zu 
differenzieren, wie dies das Bundesgericht auch 
tut. Damit gesehen werden kann, wie das 
Bundesgericht differenziert, und weil wir viele 
entsprechende Anfragen erhielten, wird hier die 
Urteilsbegründung im Wesentlichen in ihrem 
Wortlaut wiedergegeben.  

Hervorzuheben ist, dass das Bundesgericht den 
Dispens für zwei Knaben ausdrücklich nicht mit 
dem für Mädchen gleichsetzt. Die Praxis-
änderung begründet es zudem mit veränderten 
rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen, 
weshalb ihre Tragweite von weniger grosser 
Bedeutung ist, als vielfach angenommen wird. 

Es ging um den folgenden Sachverhalt:: 
Der tunesische Staatsangehörige A. ersuchte am 
25. Oktober 2006 den Stadtschulrat der Stadt 
Schaffhausen, seine beiden Söhne (geb. 1995 
und 1997) vom obligatorischen Schwimmunter-
richt an der Primarschule U. zu dispensieren.  
Die kantonalen Behörden lehnten das Gesuch 
ab, und in letzter Instanz wies auch das Bundes-
gericht die Beschwerden der Gesuchsteller ab. 

Das Bundesgericht begründet sein Urteil in 
den entscheidenden Punkten wie folgt: 
„Knaben und Mädchen streng islamischen 
Glaubens ist es untersagt, an einem gemischt-
geschlechtlichen Schwimmunterricht teilzu-
nehmen. Das gilt aus religiös-erzieherischen 
Gründen bereits für die Zeit vor Eintritt der 
Geschlechtsreife. ...“ Diese kulturell-religiös 
verankerte, inhaltlich jedoch das Alltagsleben 
betreffende Verhaltensnorm kollidiere mit dem 
Obligatorium des Schwimmunterrichts in der 
Schule gemäss der in der Schweiz geltenden 
staatlichen Rechtsordnung. Es sei somit zu 
prüfen, ob dieses Obligatorium eine zulässige 
Einschränkung der Glaubens- und Gewissens-
freiheit der Beschwerdeführer darstelle. 

./. 
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Zulässige Einschränkung der Religions-
freiheit : 
„Das Obligatorium des Schulbesuches  -  ein-
schliesslich der vom kantonalen Recht statuier-
ten Pflicht zur Teilnahme am Schwimmen im 
Rahmen des Sportunterrichts  -  dient der Wah-
rung der Chancengleichheit aller Kinder und 
darüber hinaus auch derjenigen zwischen den 
Geschlechtern bzw. der Gleichstellung von Mann 
und Frau in der (Aus-)Bildung; sie fördert zudem 
die Integration von Angehörigen anderer Länder, 
Kulturen und Religionen und ist unbestrittener-
massen von gewichtigem öffentlichen Interesse 
(BGE 119 Ia 178 E. 7c). … Soweit in diesem 
Urteil das Schwimmen als verzichtbarer Lehr-
inhalt bezeichnet wird, kann daran  -  nachdem 
inzwischen am 26. März 1997 die UNO-Kinder-
rechtskonvention vom 20. November 1989  
(KRK; SR 0.107) in Kraft getreten ist, welche 
insbesondere festschreibt, dass bei allen 
Massnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl des 
Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist  
(Art. 3 Ziff. 1 KRK)  -  nicht festgehalten werden. 
… Das öffentliche Interesse, dass alle Schüler 
den obligatorischen gemischtgeschlechtlichen 
Schwimmunterricht besuchen, ist abzuwägen 
gegenüber dem Interesse der Beschwerdeführer, 
sich auf die Einhaltung einer nach ihrer Auffas-
sung wesentlichen religiösen Regel berufen zu 
können. …  

Im sozialen Einbindungsprozess kommt der 
Schule eine besonders wichtige Aufgabe zu 
…. Sie soll zunächst eine Grundbildung vermit-
teln. Dieses Ziel kann sie nur erreichen, wenn 
seitens der Schüler die Verpflichtung besteht, die 
obligatorischen Fächer und Veranstaltungen zu 
besuchen. Im Gegenzug muss die Schule ein 
offenes, gesellschaftsübliches Umfeld bieten und 
den Geboten der weltanschaulichen Neutralität 
und der Laizität strikt nachleben. In diesem 
Rahmen darf die Schule angesichts der grossen 
Bedeutung des Pflichtangebots aber darauf be-
stehen, dass ihre Lehrveranstaltungen für alle 
obligatorisch sind und dass sie nicht für alle 
persönlichen Wünsche eine abweichende Son-
derregelung vorsehen oder zulassen muss.  
Dies gilt auch für Ausnahmen zur Beachtung 
religiöser Gebote, die mit dem Schulprogramm 
kollidieren. Dem obligatorischen Schulunterricht 
kommt hier grundsätzlich der Vorrang zu, wes-
halb allfällige Ausnahmen nur mit Zurückhaltung 
zu gewähren sind. Der Sportunterricht dient 
zudem in hohem Mass der Sozialisierung der 
Schüler. Diesen Zweck kann er nur erfüllen, 
wenn der Unterricht (wie auch Klassenlager und 
Skilager etc.), wie in der Schweiz allgemein 
üblich, gemeinsam stattfindet. 

 

Bei der Interessenabwägung ist zu berück-
sichtigen, dass es beim hier in Frage stehenden 
Verbot darum geht, dass die beiden männlichen 
Beschwerdeführer beim Besuch des obligato-
rischen gemischtgeschlechtlichen Schwimm-
unterrichts gezwungen wären, bestimmte Teile 
des weiblichen Köpers im Bereich vom Bauch-
nabel bis zu den Knien zu sehen. Es liegt auf  
der Hand, dass sich solche Anblicke für die Be-
schwerdeführer beim gemeinsamen Schwimm-
unterricht mit Mitschülerinnen in Badekostümen 
nicht vermeiden lassen. Dies gilt indessen in der 
Schweiz für viele Bereiche des alltäglichen 
Lebens. Denn es lässt sich nicht verhindern, 
dass die Beschwerdeführer hier täglich Frauen 
und Mädchen erblicken, bei welchen der in Frage 
stehende Körperbereich teilweise unverhüllt 
sichtbar ist. Bauchfreie Bekleidung und kurze 
Röcke gehören (auch) in der Schweiz  
zum üblichen Strassenbild. Im Alltag kann den 
Beschwerdeführern die Konfrontation mit in der 
Schweiz gängigen Bekleidungsformen somit 
ohnehin nicht erspart werden. Dies gilt auch in 
den übrigen europäischen Staaten. In all diesen 
Ländern werden Kinder nicht nur durch Begeg-
nungen auf der Strasse, sondern auch durch 
Abbildungen in den Medien mit knapp beklei-
deten menschlichen Körpern des anderen 
Geschlechts konfrontiert und müssen damit 
umzugehen lernen. Es kommt weiter hinzu, dass 
die hier in Frage stehende Glaubensregel auch 
nicht mit den für die Mädchen islamischen 
Glaubens geltenden Bekleidungsvorschriften 
gleichgestellt werden kann. Diese gebieten den 
Frauen das Verhüllen des eigenen Körpers 
und richten sich an die Gläubigen selber. Die 
Frauen können selber entscheiden, ob sie 
diese Gebote befolgen wollen.  … 

Die Anerkennung eines Rechts, muslimische 
Kinder generell vom kollektiven Schwimm-
unterricht zu befreien, würde den vielfältigen 
Bestrebungen zur Integration dieser 
Bevölkerungsgruppe zuwiderlaufen.  
Namentlich würde damit den betroffenen Kindern 
erheblich erschwert, sich an das in der hiesigen 
Gesellschaft übliche natürliche Zusammensein 
mit dem anderen Geschlecht zu gewöhnen. … 
Wenn daher die Behörden des Kantons 
Schaffhausen … die bisherige Dispensations-
praxis nicht weiterführen, sondern den ge-
mischtgeschlechtlichen Schwimmunterricht  –  
verbunden mit flankierenden Massnahmen 
(eigene körperbedeckende Badebekleidung, 
getrenntes Umziehen und Duschen)  –  auch für 
moslemische Kinder vorschreiben wollen, kann 
darin kein unzulässiger Eingriff in die Religions-
freiheit erblickt werden.“ 
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Minarettverbot 

Die Volksinitiative, die den Bau von Minaretten 
verbieten möchte, wurde von National- und 
Ständerat klar abgelehnt. Sie kommt voraus-
sichtlich am 29. November zur Abstimmung.  

Die Religionsfreiheit, die in unserer Bundes-
verfassung und in den von der Schweiz ratifi-
zierten Menschenrechtskonventionen verankert 
ist, ist in einer Gesellschaft mit verschiedenen 
Kulturen und Religionen eine der zentralen 
Garantien für ein friedliches Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher Religion und 
Kultur.  
Deren zunehmende Anerkennung und 
Verwirklichung im religiös neutralen Staat hat 
den Religionsfrieden und den inneren Zusam-
menhalt unserer Schweiz gesichert und gefestigt. 

Das im Kulturkampf in unserer Bundesverfas-
sung aufgenommne Kloster- und Jesuitenverbot 
wurde vor noch nicht so langer Zeit in einer 
denkwürdigen Abstimmung von Volk und 
Ständen aufgehoben.  

Die Minarettverbotsinitiative richtet sich 
gegen ein Glaubenszeichen einer einzelnen 
Religionsgemeinschaft und wäre daher ein 
neuer religiöser Ausnahmeartikel. Sie bringt 
keine Lösungen für Konflikte, sondern verhindert 
solche.  

In grosser Solidarität mit unseren muslimischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern lehnen wir diese 
daher entschieden ab. 

 

 

 

 
 
 

 

 

D. Hinweise  

 Neu gestaltete Website GMS 
 Die GMS Website ist neu konzipiert und 

gestaltet worden. Sie ist zwar noch nicht ganz 
vollständig und wird z.Zt. weiter bearbeitet, 
präsentiert sich jetzt aber moderner, flexibler 
und benutzerfreundlicher.  

 Besuchen Sie uns unter  
www.gms-minderheiten.ch.  

 Sie finden auf der neuen Website auch ein 
Kontaktformular für Mitteilungen an die GMS. 
Wir sind jederzeit dankbar für Anregungen  
und Kritik.  

 
 Mitgliederbeiträge 2009 

 Wir danken allen GMS Mitgliedern, die uns 
ihren Jahresbeitrag 2009 bereits überwiesen 
haben, sehr herzlich für ihre Unterstützung. 

 
 Kontakt 

 GMS 
Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz 
Postfach 
8027 Zürich 

 Tel. 043 - 344 49 66 
 Fax 043 - 344 49 96 
 E-Mail: infogms@gra.ch
 www.gms-minderheiten.ch

 Beilagen zu diesem Newsletter 
 - Prospekt der Schweizerischen 

Beobachtungsstelle für Asyl- und 
Ausländerrecht SBAA 

 - NCBI Flyer "Minarett, Kopftuch....  
und andere Fragen" 
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